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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Manfred Ländner, Petra Guttenberger, Kerstin Schreyer, 
Alexander König, Tobias Reiß, Alfons Brandl, Holger Dremel, Norbert Dünkel, 
Matthias Enghuber, Max Gibis, Alfred Grob, Andreas Lorenz, Benjamin 
Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Dr. Stephan Oetzinger, Josef Schmid, 
Karl Straub, Klaus Stöttner, Walter Taubeneder, Peter Tomaschko, Steffen Vogel 
und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred 
Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, 
Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, 
Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion  
(FREIE WÄHLER) 

zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften 
(Drs. 18/24627) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. In § 2 werden die Angabe „Nach § 8b“ durch die Angabe „Nach § 8c“, die Wörter 
„Verordnung vom 19. Juli 2022 (GVBl. S. 397)“ durch die Wörter „Verordnung vom 
22. November 2022 (GVBl. S. 663), durch Verordnung vom 29. November 2022 
(GVBl. S. 678), durch Verordnung vom 28. November 2022 (GVBl. S. 688), durch 
Art. 17a Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 695), durch Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 726) und durch § 2 der Verordnung 
vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 727)“ und die Angabe „§ 8c“ jeweils durch die 
Angabe „§ 8d“ ersetzt. 

2. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 

‚§ 6 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt 
durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (GVBl. S. 638) geändert wor-
den ist, werden nach dem Wort „Speiseeissteuer“ die Wörter „ , eine Übernachtung-
steuer“ eingefügt.‘ 

3. Der bisherige § 6 wird § 7. 

 

 

Begründung: 

Der Tourismus spielt eine zentrale Rolle für die Wirtschaft in Bayern und sichert Arbeits-
plätze. Nicht zuletzt durch die Folgen der Coronapandemie, aber auch durch die infolge 
des Ukrainekrieges steigenden Energiepreise und durch die allgemein derzeit inflati-
onsbedingt steigenden Preise wird die Tourismusbranche gerade in jüngster Zeit stark 
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belastet. Eine Übernachtungsteuer würde letztlich zu weiter steigenden Übernach-
tungspreisen führen, die sich wiederum im Ergebnis abträglich auf die Attraktivität des 
Tourismus in Bayern auswirken würden. Zudem hat der Bundesgesetzgeber zur Ent-
lastung des Beherbergungsgewerbes mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 
(BGBl I S. 3950) zum 1. Januar 2010 den Umsatzsteuersatz für die unternehmerische 
Vermietung von Wohn- und Schlafräumen auf sieben Prozent ermäßigt (§ 12 Abs. 2 
Nr. 11 Umsatzsteuergesetz – UStG). Auch diesem Ziel der Entlastung der Tourismus-
branche würde die Erhebung einer Übernachtungsteuer zuwiderlaufen. Deshalb ist eine 
Übernachtungsteuer abzulehnen. 

Bereits nach der bisher geltenden bayerischen Rechtslage sind Übernachtungsteuer-
satzungen nicht genehmigungsfähig: 

Gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 KAG bedürfen Satzungen nach Art. 3 KAG der Genehmi-
gung durch die Rechtsaufsichtsbehörden, wenn durch die Satzung erstmalig eine in 
Bayern bisher nicht erhobene kommunale Steuer eingeführt wird. Eine Übernachtung-
steuer wird bisher in Bayern nicht erhoben. Gemäß Art. 3 Abs. 1 KAG können die Ge-
meinden örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben, solange und soweit diese 
nicht bundesrechtlich geregelten Steuern gleichartig sind. Eine Übernachtungsteuer ist 
eine solche örtliche Aufwandsteuer, da Gegenstand einer Aufwandsteuer die Verwen-
dung von Einkommen für den persönlichen Lebensbedarf ist. Dabei gilt als Aufwand 
nach der Rechtsprechung ein äußerlich erkennbarer Konsum, für den finanzielle Mittel 
verwendet werden und der typischerweise Ausdruck und Indikator wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit ist, ohne dass es darauf ankäme, von wem und mit welchen Mitteln die-
ser Konsum finanziert wird und welchen Zwecken er des Näheren dient. Dies trifft auf 
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben zu. Unter Übernachtungsteuer − auch als 
„Hotelsteuer“ oder „Bettensteuer“ bezeichnet − versteht man eine Steuer auf entgeltli-
che Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Gemeindegebiet, die sich zumeist 
auf einen Prozentsatz des Übernachtungspreises (Nettoentgelt) beläuft und in der Re-
gel vom Übernachtungsgast bei der Buchung oder der Anmeldung im Beherbergungs-
betrieb bezahlt wird (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2022 
1 BvR 2868/15, 1 BvR 2886/15 BvR 2887/15, 1 BvR 354/16, Rn. 2). Eine Steuer wird 
anders als ein Beitrag bzw. eine Gebühr ohne Gegenleistung erhoben. Das Aufkommen 
steht der Gemeinde allgemein zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Hingegen 
können Gemeinden z. B. Fremdenverkehrsbeiträge nach Art. 6 KAG nur zur Deckung 
des gemeindlichen Aufwandes für die Fremdenverkehrsförderung erheben. Beitrags-
pflichtig sind die selbstständig tätigen, natürlichen und die juristischen Personen, die 
offenen Handelsgesellschaften und die Kommanditgesellschaften, denen durch den 
Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile 
erwachsen. Ebenso können Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Luftkurort 
oder Erholungsort anerkannt sind, Kurbeiträge nach Art. 7 KAG nur zur Deckung des 
gemeindlichen Aufwands für Einrichtungen und Veranstaltungen, die Kur- oder Erho-
lungszwecken der Kurgäste dienen, erheben. Kurbeitragspflichtig sind alle Personen, 
die sich in einem nach Art. 7 Abs. 1 KAG anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungs-
zwecken aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, 
und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den 
Veranstaltungen geboten ist (Kurgäste). 

Die Genehmigung für die Einführung einer bisher nicht erhobenen kommunalen Steuer 
darf nur versagt werden, wenn die Satzung höherrangigem Recht widerspricht oder 
wenn die Steuer öffentliche Belange, insbesondere volkswirtschaftliche oder steuerliche 
Interessen des Staates, beeinträchtigt. Im Jahr 2010 war ein Antrag einer Gemeinde 
auf Genehmigung einer Übernachtungsteuersatzung abgelehnt worden. Der ableh-
nende Bescheid wurde durch Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 
22.03.2012 - 4 BV 11.1909 bestätigt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führte un-
ter anderem aus, die Genehmigung der Übernachtungsteuersatzung habe zu Recht 
versagt werden können, da die Steuer öffentliche Belange – nämlich steuerliche Inte-
ressen des Staates – beeinträchtige. Denn die Erhebung einer solchen Steuer würde die 
konkreten steuerlichen Interessen des Staates beeinträchtigen, die in der Herabsetzung 
des Umsatzsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) zum 
Ausdruck kommen (BayVGH, Urteil vom 22.03.2012 – Az. 4 BV 11.1909, Rn. 45 ff.). 
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Mit Beschluss vom 22. März 2022 – Az. 1 BvR 2868/15, 1 BvR 354/16, 1 BvR 2887/15, 1 
BvR 2886/15 hat das Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerden zurückge-
wiesen, die sich gegen zwei Gesetze bzw. eine Satzung richteten, nach denen eine 
sogenannte Übernachtungsteuer erhoben wurde. Das Bundesverfassungsgericht er-
klärte, dass die Übernachtungsteuergesetze bzw. die Übernachtungsteuersatzung mit 
dem Grundgesetz – also höherrangigem Recht – vereinbar seien. Infolge dieser Ent-
scheidung kam es zu Diskussionen, inwieweit Übernachtungsteuersatzungen nun auch 
in Bayern genehmigungsfähig sind. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte in 
seinem Urteil vom 22.03.2012 – Az. 4 BV 11.1909 aber nicht auf Art. 2 Abs. 3 Satz 3 
Variante 1 KAG ab, wonach die Genehmigung versagt werden darf, wenn sie höherran-
gigem Recht widerspricht, sondern auf Art. 2 Abs. 3 Satz 3 Variante 2 KAG, wonach die 
Genehmigung versagt werden darf, wenn die Steuer öffentliche Belange, insbesondere 
volkswirtschaftliche oder steuerliche Interessen des Staates, beeinträchtigt, weil sie die 
vom Umsatzsteuerrecht bezweckte steuerliche Entlastung der Beherbergungsunter-
nehmen zumindest teilweise wieder entfallen lässt. Zur Auslegung des Art. 2 Abs. 3 
Satz 1 Variante 2 KAG hat das Bundesverfassungsgericht keine Aussage getroffen. 

Angesichts der durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Dis-
kussionen, die weiterhin geltende umsatzsteuerrechtliche Situation, aber auch mit Blick 
auf die Belastungen, die die Beherbergungsbetriebe gerade auch durch die Folgen der 
Coronapandemie, der Energiekrise und der hohen Inflation zu verkraften haben, soll 
gesetzlich klargestellt werden, dass die Erhebung einer Übernachtungsteuer in Bayern 
nicht zulässig ist. 

Die Länder haben gemäß Art. 105 Abs. 2a GG die Befugnis zur Gesetzgebung über die 
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetz-
lich geregelten Steuern gleichartig sind. Der bayerische Gesetzgeber hat von dieser 
Gesetzgebungskompetenz in Art. 3 KAG Gebrauch gemacht. Das Verbot einer Über-
nachtungsteuer verstößt nicht gegen das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht gemäß 
Art. 11 Abs. 2 i. V. m. Art. 83 Abs. 2 Satz 2 BV. Nach der Rechtsprechung des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs (Entscheidung vom 27.03.1992 - Vf. 8-VII-89) gewähr-
leisten weder das Grundgesetz noch die Bayerische Verfassung den Gemeinden eine 
originäre Normsetzungskompetenz für bestimmte Steuerarten. Art. 83 Abs. 2 Satz 2 BV 
verpflichtet allerdings den Landesgesetzgeber, im Rahmen seiner Gesetzgebungskom-
petenz den Gemeinden einen Bereich zur eigenverantwortlichen Abgabenerhebung 
einzuräumen. Das Verbot der Übernachtungsteuer hält sich im Rahmen des Gestal-
tungsspielraums, den der Gesetzgeber bei Regelungen im Bereich der kommunalen 
Finanzhoheit hat. Die Erweiterung des Katalogs der unzulässigen Steuern (Art. 3 Abs. 3 
KAG) führt noch nicht dazu, dass das durch Art. 83 Abs. 2 Satz 2 BV gewährleistete 
Steuerfindungsrecht der Gemeinden in verfassungswidriger Weise beeinträchtigt oder 
beseitigt wird. Die Gemeinden haben keinen verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch 
darauf, ganz bestimmte Steuerquellen zu erschließen. Ihre Befugnis, nach Maßgabe 
des Art. 3 Abs. 1 KAG örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern zu erheben, wird durch 
das Verbot einer Übernachtungsteuer nicht faktisch abgeschafft. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/24627 

zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesmelde-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Petra Guttenberger, 
Kerstin Schreyer u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/25997 

zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes und weiterer Rechts-
vorschriften 
(Drs. 18/24627) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback, Alex Dorow u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Kerstin Radler u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/26382 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften 
(Drs. 18/24627) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durch-
geführt werden: 

1. In § 2 werden die Wörter „Nach § 8b“ durch die Wörter „Nach § 8c“, die Wörter 
„Verordnung vom 19. Juli 2022 (GVBI. S. 397)“ durch die Wörter „Verordnung 
vom 22. November 2022 (GVBI. S. 663), durch Verordnung vom 29. Novem-
ber 2022 (GVBI. S. 678), durch Verordnung vom 28. November 2022 (GVBI. 
S. 688), durch Art. 17a Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. 
S. 695), durch Verordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBI. S. 726) und durch 
§ 2 der Verordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBI. S. 727)“ und die Wörter 
„§ 8c“ jeweils durch die Wörter „§ 8d“ersetzt. 
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2. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 

,§ 6 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBI. S. 264, BayRS 
2024-a-l), das zuletzt durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
GVBI. S. 638) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Speiseeissteuer“ 
die Wörter „ , eine Übernachtungsteuer“ eingefügt.'  

3. Der bisherige § 6 wird § 7. 

 

Berichterstatter zu 1: Holger Dremel 
Berichterstatter zu 2: Holger Dremel 
Mitberichterstatter zu 1: Alexander Muthmann 
Mitberichterstatter zu 2: Dr. Martin Runge 

 
 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss hat eine  
1. und 2. Beratung durchgeführt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 60. Sitzung am 
30. November 2022 in einer 1. Beratung behandelt und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf 
und den Änderungsantrag Drs. 18/25997 in seiner 154. Sitzung am  
26. Januar 2023 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  

 
  CSU: Zustimmung 
  B90/GRÜ: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Zustimmung 
  AfD: Zustimmung 
  SPD: Enthaltung 
  FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

1. In § 2 werden die Wörter „Nach § 8b“ durch die Wörter „Nach § 8c“, die 
Wörter „Verordnung vom 19. Juli 2022 (GVBI. S. 397)“ durch die Wörter 
„Verordnung vom 22. November 2022 (GVBI. S. 663), durch Verordnung 
vom 29. November 2022 (GVBI. S. 678), durch Verordnung vom 28. No-
vember 2022 (GVBI. S. 688), durch Art. 17a Abs. 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2022 (GVBI. S. 695), durch Verordnung vom 13. Dezember 
2022 (GVBI. S. 726) und durch § 2 der Verordnung vom 13. Dezember 
2022 (GVBI. S. 727)“ und die Wörter „§ 8c“ jeweils durch die Wörter „§ 
8d“ersetzt. 
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2. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 

,§ 6 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-
a-l), das zuletzt durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
GVBI. S. 638) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Speiseeis-
steuer“ die Wörter „ , eine Übernachtungsteuer“ eingefügt.'  

3. Der bisherige § 6 wird § 7. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/25997 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen seine Erledigung gefunden. 

 

4. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/25997 in seiner 62. Sitzung am 1. Februar 2023 in einer  
2. Beratung behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Enthaltung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/25997 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 

 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/25997 und Drs. 
18/26382 in seiner 93. Sitzung am 9. Februar 2023 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
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 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses in der Fassung 
seiner 2. Beratung zu g e s t im m t  mit der Maßgabe, dass folgende Änderun-
gen durchgeführt werden: 

 
1. Im Einleitungssatz des § 3 werden die Wörter „Verordnung vom 27. Sep-

tember 2022 (BayMBl. Nr. 555)“ durch die Wörter „Verordnung vom 6. De-

zember 2022 (GVBl. S. 679), durch Art. 17a Abs. 3 des Gesetzes vom 

23. Dezember 2022 (GVBl. S. 695), durch Verordnung vom 13. Dezember 

2022 (GVBl. S. 725), durch § 3 der Verordnung vom 13. Dezember 2022 

(GVBl. S. 727) und durch § 2 der Verordnung vom 21. Dezember 2022 

(BayMBl. Nr. 762)“ ersetzt.  

2. Nach dem neuen § 6 wird folgender § 7 eingefügt: 

,§ 7 

Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 

Dem Art. 15 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) in 
der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 23. April 
2021  
(GVBl. S. 199) geändert worden ist, wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2022/2577 findet aus 
Gründen des Schutzes kulturellen Erbes keine Anwendung.“‘ 

3. Der bisherige § 7 wird § 8. 

4. Im neuen § 8 Abs. 1 wird als Datum des Inkrafttretens der „18. März 2023“ 
und im neuen § 8 Abs. 2 wird als Datum des Außerkrafttretens der „17. März 
2023“ eingefügt. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/25997 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/26382 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 
 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring
Abg. Holger Dremel
Abg. Dr. Martin Runge
Abg. Jutta Widmann
Abg. Richard Graupner
Abg. Klaus Adelt
Abg. Franz Bergmüller
Abg. Alexander Muthmann
Staatsminister Hubert Aiwanger
Abg. Susanne Kurz
Abg. Dr. Helmut Kaltenhauser
Staatsminister Joachim Herrmann
Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des 

Bundesmeldegesetzes und weiterer Rechtsvorschriften (Drs. 18/24627)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten

Manfred Ländner, Petra Guttenberger, Kerstin Schreyer u. a. und Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u. a. und 

Fraktion (FREIE WÄHLER)

(Drs. 18/25997) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Robert Brannekämper, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alex Dorow u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Kerstin Radler u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 18/26382) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Festlegung im Ältestenrat 32 Mi-

nuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der 

stärksten Fraktion. – Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Kollegen Holger Dre-

mel von der CSU-Fraktion das Wort.

Holger Dremel (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Anfang der vergangenen Woche hat sich die SPD-Spitze in Berlin für Steuererhö-

hungen in ganz Deutschland ausgesprochen,
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(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Hört, hört! – Alexander König (CSU): Das ist 

das Einzige, wovon sie was verstehen, Steuererhöhungen!)

obwohl im Koalitionsvertrag klar festgelegt ist, dass es keine Steuererhöhungen geben 

soll. Damit wird die SPD wieder einmal ihrem Ruf gerecht, die Steuererhöhungspartei 

par excellence zu sein.

(Alexander König (CSU): Eine lange Tradition!)

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat zwar weder eine berufliche Ausbildung noch 

ein abgeschlossenes Studium, weiß aber als bekennender Sozialist und Kämpfer für 

die Verstaatlichung von Unternehmen ganz genau, dass der Staat so viel Geld bekom-

men muss wie irgendwie möglich. Dass unsere Unternehmen in diesen schwierigen 

Zeiten unter den extrem hohen Energiepreisen, Steuern und Abgaben ächzen, wie die 

Bürgerinnen und Bürger auch, ist ihm offensichtlich völlig egal. Dabei ist doch vollkom-

men klar, dass in der aktuellen kritischen Lage Steuererhöhungen Gift für unsere Wirt-

schaft wären.

Deshalb ist es auch vollkommen falsch, dass die rot-grün-regierte Stadt München aus-

gerechnet in dieser Situation eine Bettensteuer einführen will. DEHOGA-Präsidentin 

Angela Inselkammer hat deshalb zu Recht kritisiert, dass eine solche Bettensteuer 

das Münchner Gastgewerbe schwächen werde und ein Affront gegenüber Gastgebern 

und deren Gästen gleichermaßen sei. Wir von der CSU, meine Damen und Herren, 

halten eine solche Bettensteuer, gerade in der aktuell schwierigen Situation mit einer 

enorm hohen Inflation, enorm hohen Energiepreisen und damit enorm hohen Belas-

tungen für Hotellerie und Gastronomie, für das absolut falsche Signal.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Attraktivität des Tourismus erhöhen, 

sie nicht durch höhere Steuern schwächen. Deshalb haben wir den Steuersatz für die 

Vermietung von Wohn- und Schlafräumen auf 7 % gesenkt.Deshalb plädieren wir auch 
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dafür, die Bettensteuer bzw. die Übernachtungsteuer zu verbieten und sie in den Ver-

botskatalog des Kommunalabgabengesetzes aufzunehmen.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Verbotspartei!)

Lieber Kollege Schuberl, das ist auch deshalb konsequent, weil in Bayern bis dato 79 

solcher Bagatellsteuern abgeschafft worden sind. Dazu gehören beispielsweise die 

Speiseeissteuer, die Vergnügungsteuer und die Getränkesteuer.

(Klaus Adelt (SPD): Die Narrensteuer!)

Meine Damen und Herren, hier gilt es auch, besondere Vorsicht walten zu lassen. Die 

Kreativität mancher Menschen kennt bei der Erfindung neuer Bagatellsteuern offen-

sichtlich keine Grenzen. Laut eines Medienberichts hat die Münchner Planungsrefe-

rentin Prof. Elisabeth Merk auf einem Podium folgenden Vorschlag gemacht – ich zi-

tiere –: Dann habe ich aber noch einen ziemlichen Hardcore-Punkt, der heißt 

Erdgeschosssteuer. Also ich meine, dass bei einer Immobilie das Erdgeschoss zu 

einem Drittel wirklich der Öffentlichkeit, und zwar nicht kommerziell, zur Verfügung ge-

stellt werden sollte. Also so ein Incentive, und ja, wir haben ja genug Juristen, die sol-

len sich das mal ausdenken, wie wir das umsetzen können. –

Meine Damen und Herren, nach der Bettensteuer kommt also die Erdgeschosssteuer 

und dann vielleicht noch die Dachgeschosssteuer und die Aufzugsteuer und on top die 

städtische Klimasteuer für den guten Zweck. München hat ja genug Juristen, die sol-

len sich mal ausdenken, wie sie das alles umsetzen können. – Meine Damen und Her-

ren, willkommen im neuen Steuerdschungel der Stadt München, die dann sicher 

pünktlich zum Oktoberfest noch eine Dirndl- und Lederhosensteuer einführen wird. 

Eine Bettensteuer wird es mit uns nicht geben.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur 

Ausführung des Bundesmeldegesetzes macht der Freistaat auch von einer bundes-
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rechtlichen Ermächtigung Gebrauch, nämlich zur Schaffung eines zentralen Pass- und 

Personalausweisregisterdatenbestandes. Wie wir wissen, sehen das Passgesetz und 

das Personalausweisgesetz die Möglichkeit der Abrufung von Lichtbildern aus den 

Pass- und Ausweisregistern vor.

Derzeit sind die Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach dem Passgesetz 

und dem Personalausweisgesetz an den öffentlichen Registern nicht in der Lage, 

solch automatisierte Abrufmöglichkeiten zu bieten. Mit den Neuregelungen, darüber 

besteht im Ausschuss Konsens, sind sogar länderübergreifende Abrufe möglich. Zu-

ständig wäre hier die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern, kurz AKDB.

Für die Schaffung und den Betrieb eines zentralen Pass- und Personalausweisregis-

terdatenbestandes durch die AKDB würden einmalig Kosten in Höhe von einer Million 

Euro und jährliche Ausgaben von etwa 950.000 Euro entstehen. Der federführende 

Ausschuss hat dem Gesetzentwurf – ich habe das bereits erwähnt – zur Schaffung 

eines zentralen Pass- und Personalausweisregisterdatenbestandes einstimmig zuge-

stimmt.

Mit diesem Gesetzentwurf wollen wir auch im Bayerischen Denkmalschutzgesetz 

etwas regeln, was geregelt werden muss. Hierüber besteht im Wissenschaftsaus-

schuss Konsens. Der Europäische Rat hat die EU-Verordnung 2022/2577 Ende des 

Jahres, am 30.12.2022, beschlossen. Dabei geht es um die Beschleunigung des Ein-

satzes erneuerbarer Energien auf denkmalgeschützten Häusern und Einzeldenkmä-

lern. Dafür gibt es eine Genehmigungsfiktion. Demnach wird die Genehmigung quasi 

erteilt, wenn innerhalb von drei Monaten nicht genehmigt worden ist.

In Artikel 4 Absatz 2 ist eine Ausnahmemöglichkeit für die Mitgliedstaaten vorgesehen. 

Wir möchten von dieser Ausnahmemöglichkeit aus Gründen des Schutzes kulturellen 

und historischen Erbes Gebrauch machen. Die kurzfristige Regelung einer Ausnahme 

ist auch im Bayerischen Denkmalschutzgesetz aus fachlicher Sicht dringend erforder-
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lich, da ansonsten die angestrebte Denkmalverträglichkeit nicht umgesetzt werden 

kann.

Denkmalgeschützte Häuser in unseren Städten, Gemeinden und Märkten sind wichtig, 

und wir wollen vor Ort verträgliche Lösungen finden. Dafür braucht es auch mal länger 

als nur drei Monate, damit wir alles in ein fertiges Konzept und in verträgliche Lösun-

gen packen können. Ich bitte Sie deshalb auch bei diesem Gesetzentwurf um Zustim-

mung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Der nächste Redner ist der Kollege 

Dr. Martin Runge für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Änderung 

des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes, wie ursprüng-

lich vorgesehen und in Erster Lesung behandelt, ist unproblematisch und in Ordnung. 

Der Änderungsantrag von CSU und FREIEN WÄHLERN auf der Drucksa-

che 18/25997 ist allerdings alles andere als in Ordnung. Im Omnibusverfahren soll ein 

Verbot der Einführung einer kommunalen Übernachtungsteuer platziert werden, indem 

im Kommunalabgabengesetz – der Kollege hat es bereits ausgeführt – der Verbotska-

talog erweitert werden soll. Es geht also um eine ganz andere Regelungsmaterie als 

im ursprünglichen Bayerischen Gesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes. 

Für uns stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob wir eine kommunale Übernachtung-

steuer gut oder schlecht finden. Herr Dremel, darüber brauchen wir nicht zu diskutie-

ren. Das ist nicht der Kern der Angelegenheit. Der Kern der Debatte ist und muss sein, 

dass ohne Not weiter in die Finanzautonomie der Kommunen eingegriffen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen das in den Gesetzentwurf zur Änderung des 

Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes hineinpacken. 
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Warum geschieht das so? – Doch nur, um die kommunalen Spitzenverbände auszu-

blenden, um einer strittigen Debatte aus dem Weg gehen zu können. Das ist schäbig, 

das ist massiv kommunalfeindlich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die kommunale Selbstverwaltung ist im Grundgesetz verankert. Bund und Länder sind 

verpflichtet, den Gemeinden im Rahmen ihrer Finanzhoheit die zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben notwendigen Finanzmittel in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. 

Die Finanzhoheit ist verfassungsrechtlich über das Selbstverwaltungsrecht garantiert. 

Sie ist auch in der Bayerischen Verfassung garantiert. Was passiert aktuell? – Bund 

und Länder verteilen Wohltaten, die die Kommunen im Zweifelsfall – jeder kennt die 

angespannte Haushaltslage bei den Kommunen – den Bürgerinnen und Bürgern wie-

der wegnehmen müssen, Stichworte freiwillige Leistungen wie etwa die Vereinszu-

schüsse. Hier besteht großer Handlungsbedarf.

In der Gemeindeordnung für den Freistaat steht:

Die Gemeinden haben das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen selbst zu regeln. Sie sind insbesondere befugt, zur Deckung des 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Finanzbedarfs Abgaben nach Maß-

gabe der Gesetze zu erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen nicht ausrei-

chen.

Dies bedeutet, die Gemeinden haben das Recht zur Erhebung eigener Steuern und 

sonstiger Abgaben. Was machen die Staatsregierung und die sie tragenden Fraktio-

nen? – Sie haben nichts Besseres zu tun, als die Kommunen weiter zu deckeln.

Die Straßenausbaubeiträge wurden vor einigen Jahren abgeschafft, und jetzt soll die 

Möglichkeit zur Erhebung einer Übernachtungsteuer abgeschafft werden. Das ge-

schieht allein aus parteipolitischer Motivation. Aus keinem anderen Grund machen Sie 

das hier. Die Spitzenverbände, die Vertreter des Bayerischen Städtetags und des 
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Bayerischen Gemeindetags haben gegen das aktuelle Vorhaben von CSU und FREI-

EN WÄHLERN heftig protestiert. Wir hatten Vertreter in den federführenden Aus-

schuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport eingeladen. Dabei wurden 

zahlreiche stichhaltige Argumente gegen eine weitere Verkürzung im Kommunalabga-

bengesetz vorgetragen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung die kommunale Übernach-

tungsteuer für verfassungsrechtlich unbedenklich erklärt und gesagt, man solle das 

den Kommunen selbst überlassen. Im Übrigen ist eine Änderung des Kommunalabga-

bengesetzes nicht notwendig. Wenn kommunale Satzungsregelungen öffentliche Be-

lange, insbesondere volkswirtschaftliche oder steuerliche Interessen des Staates, in 

unzureichendem Maße beeinträchtigen, dann kann die Regierung selbstverständlich 

die Genehmigungen der entsprechenden Satzungen versagen.

Von den Spitzenverbänden wurde uns ein Punkt deutlich ins Stammbuch geschrieben: 

Es geht gar nicht nur um große Städte wie die Landeshauptstadt München, sondern 

um viele mittelgroße Kommunen und solche, die Kurabgaben, Kurbeiträge oder Kurta-

xen verlangen. Die sagen auch:Eine solche Steuer wäre deutlich weniger bürokratisch 

als die eben genannten Instrumente.

Ich komme auf meine vorherige Aussage zurück: Der Antrag ist rein parteipolitisch 

motiviert. Ich rekurriere gar nicht auf die Tatsache, dass Kollege Weidenbusch – ich 

sehe ihn jetzt nicht – im Haushaltsausschuss zur Causa, die wir gerade behandeln, 

von kommunalem Raubrittertum gesprochen hat. Dieses Raubrittertum sehen wir an 

ganz anderer Stelle verortet. Ich zitiere den geschätzten Kollegen Manfred Ländner 

aus dem Protokoll des Innenausschusses vom 1. Februar. Weil es das Protokoll ist, 

trage ich auch die indirekte Rede vor. Ich zitiere:

Die SPD und die GRÜNEN hätten im Münchner Stadtrat die Absicht erklärt, eine 

Übernachtungssteuer einzuführen. Dagegen hätten sich die Koalitionsparteien 

CSU und FREIE WÄHLER ausgesprochen. Um das Vorhaben der Stadt München 
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zu verhindern, sei eine schnelle Änderung des Kommunalabgabengesetzes erfor-

derlich gewesen.

Das ist offensichtlich parteipolitisch motiviert.

Kolleginnen und Kollegen, wir appellieren nochmals an Sie – und das in Übereinstim-

mung mit den kommunalen Spitzenverbänden –, den vorliegenden kommunalfeindli-

chen Änderungsantrag zurückzuziehen oder aber gegen diesen Antrag zu stimmen; 

ansonsten droht Ihnen eine Klatsche vor Gericht.

(Beifall bei den GRÜNEN sowie Abgeordneten der SPD)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Es gibt eine Zwischenbemerkung des Ab-

geordneten Holger Dremel von der CSU. Herr Dremel, bitte.

Holger Dremel (CSU): Sehr geehrter Herr Dr. Runge, ich kann Ihnen versichern, dass 

das nicht parteipolitisch getrieben ist. Sie wissen, dass Übernachtungen und Touris-

mus ein Wirtschaftsfaktor sind. Es ist auch wichtig, dass die immensen Kosten, die bei 

Übernachtungen in der Stadt München anfallen, nicht noch mehr werden.

Ist Ihnen bekannt, dass auch die Tourismus Initiative München nach zehn Jahren 

guter Zusammenarbeit diese Entscheidung im Münchner Stadtrat als katastrophale 

und fatale Fehlentscheidung einschätzt, da sie genau die falschen Impulse setzt bzw. 

gerade nicht dazu geeignet ist, die Wirtschaft durch Übernachtungen und Tourismus 

anzukurbeln? Ist Ihnen das bekannt?

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Runge, bitte.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Kollege, selbstverständlich ist mir das bekannt. Ich 

habe auch mit Interesse zur Kenntnis genommen, was die Kollegin – ich sage deswe-

gen Kollegin, weil sie mit mir lange im Rundfunkrat saß – Frau Inselkammer gesagt 

hat. Ich habe in meinen Ausführungen ganz klar gesagt: Es geht gar nicht darum, ob 
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wir die kommunale Übernachtungsteuer für gut oder für nicht gut halten, sondern es 

geht um einen Eingriff in die Finanzhoheit der Kommunen.

Ich lese nur einen aktuellen Satz des Bayerischen Städtetages vor: Die geplante Än-

derung des KAG dient ausschließlich der Verhinderung einer rechtlich zulässigen Er-

hebung und ist insofern ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. – Sie und ge-

rade auch die FREIEN WÄHLER tun doch immer so, als wären Sie die 

kommunalfreundlichen Parteien. Im Übrigen hilft das nichts, wenn nach der Debatte im 

Innenausschuss mehrere Kollegen von FREIEN WÄHLERN und CSU zu mir kommen 

und mir sagen, dass sie den Antrag auch schlecht finden, aber wegen der Fraktions- 

und Parteidisziplin zustimmen müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächste Rednerin ist die Kollegin Jutta 

Widmann von den FREIEN WÄHLERN.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Der vorliegende Änderungsantrag kann kurz behandelt werden. Das Ziel ist 

ganz eindeutig: Unsere Bayernkoalition will die Attraktivität des bayerischen Tourismus 

erhalten. Bayern braucht einen starken Tourismus, das heißt, wir müssen die Hotelle-

rie und die Gastronomie unterstützen, gerade in schwierigen Inflationszeiten, statt sie 

durch eine Bettensteuer zu schwächen.

Bayern stellt den Kommunen einen bunten Strauß an Finanzierungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Hierzu gehören natürlich der Finanzausgleich und insbesondere Kommu-

nalabgaben. Sie alle werden sich daran erinnern – das ist auch heute schon ange-

sprochen worden –, für welchen Ärger die Straßenausbaubeiträge und die Satzungen 

in den Gemeinden gesorgt haben.

(Zurufe von den GRÜNEN und der SPD)
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Die damals aufgetretenen Verwerfungen wirken heute noch mit den Härtefallregelun-

gen nach. Die finanziellen Folgen haben die betroffenen Anlieger lange begleitet. Die 

Abschaffung der Erhebungsmöglichkeit dieser Beträge am 1. Januar 2018 war überfäl-

lig und wurde von den Bürgerinnen und Bürgern begrüßt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Als Mitglied der Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER bin ich dankbar, dass wir 

einen maßgeblichen Anteil an dieser Abschaffung haben.

Ähnlich verhält es sich bei der Übernachtungsteuer. Meine Damen und Herren, die 

Diskussion über die Übernachtungsteuer oder auch Bettensteuer wurde in den letzten 

Wochen von der Landeshauptstadt München und der Opposition künstlich aufge-

bauscht. Festzuhalten bleibt, dass auch nach aktueller Rechtslage in Bayern keine 

Übernachtungssteuer erhoben werden darf. Für die Einführung einer solchen Steuer 

ist die Zustimmung des Innenministeriums erforderlich; sie muss erteilt werden. Nur 

weil es auf Bundesebene möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass wir es in Bay-

ern auch brauchen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Was wir FREIE WÄHLER wollen, ist eine angemessene, unbürokratische finanzielle 

Ausstattung der Kommunen und Gemeinden, damit sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen 

können und auch noch Geld für ihre freiwilligen Leistungen haben.

Wir als FREIE WÄHLER wollen aber keinesfalls, dass eine besondere Berufsgruppe 

und Branche herausgegriffen wird wie zum Beispiel die Gastronomie und Hotellerie, 

die dann für alles zahlen soll. Als gastropolitische Sprecherin wundert es mich schon, 

dass Sie gerade nach der Corona-Zeit, in der hier im Landtag über alle Fraktionen hin-

weg Unterstützung für mittelständische Betriebe, für Gastronomie und für Hotellerie 

signalisiert worden ist, jetzt mit einer Bettensteuer ums Eck kommen.
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Manche der Kollegen im Landtag sagen ja, sie wollen nur die kommunale Selbstver-

waltung stärken und den Kommunen mehr Freiräume eröffnen.

In den letzten Jahren wurde der bürokratische Aufwand unser aller Kommunen vor Ort 

massiv gesteigert. In den letzten Jahren ist die Aufgabenbewältigung unserer Kommu-

nen massiv komplexer, schwieriger und natürlich auch kostspieliger geworden. Woher 

kommt das? – Überwiegend vom Bund, wenn man mit den Kommunen spricht: ständig 

neue Vorschriften, ständig neue Gesetze, ständig neue Auflagen, die erfüllt werden 

müssen, ständig mehr Dokumentation und ständig mehr Statistiken. Mittlerweile sind 

viele Rathäuser mit der Bürokratie überfordert.

Die theoretische Erhebungsmöglichkeit der sogenannten Bettensteuer stellt jedoch 

keine Hilfe bei den tatsächlichen Problemen unserer Kommunen dar. Eine solche 

Steuer schafft nicht nur mehr Bürokratieaufwand bei den Kommunen; nein, sie schafft 

auch wieder mehr Bürokratie bei den zuständigen Hoteliers und Gastronomen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das wundert mich schon. Hier im Haus wird immer über Mittelstand gesprochen und 

darüber, dass ein jeder den Mittelstand und die kleinen Betriebe unterstützen möchte. 

Wenn es darum geht, eine neue bürokratische Dokumentation oder Statistik einzufüh-

ren, sagt ein Großteil, überwiegend auf dieser Seite: Die fünf Minuten kann man doch 

leisten; das kann man noch machen; das kann doch bewerkstelligt werden. – Die 

Summe der Anforderungen ist für einen mittelständischen Betrieb aber nicht mehr er-

füllbar: Brandschutz, Lebensmittelhygiene, Statistiken, Künstlersozialkasse usw., vom 

Finanzamt und anderen Dingen ganz zu schweigen. Diese Menge an Aufgaben ist 

nicht mehr erfüllbar. Mit dieser Steuer würden wir wieder eines draufsetzen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Es wird gesagt, dass das nicht Kern der heutigen Debatte wäre. Meine Damen und 

Herren, am Ende des Tages trifft es eine Berufsgruppe: Es trifft die Hotellerie, und es 
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trifft die Gastronomie und die Mitarbeiter, die wieder dokumentieren und andere Dinge 

machen müssen. Ich frage Sie: Wollen Sie diese Betriebe zusätzlich belasten? Ja 

oder nein? Das muss sich jeder Abgeordnete heute selbst fragen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke, Frau Widmann.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Ich kann daher nur bitten, Vernunft walten zu las-

sen.

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ihre Redezeit ist zu Ende, und es gibt jetzt 

eine Zwischenbemerkung.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Ich als gastropolitische Sprecherin bin froh, dass 

wir einen solchen Antrag eingebracht haben. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Es gibt noch eine Zwischenbemerkung des 

Kollegen Dr. Martin Runge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Gerne!

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Kollegin, ich verlängere gerne Ihre Redezeit.

(Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Das ist nett!)

Zwei Punkte. Erstens. Es hieß, die Bürgerinnen und Bürger würden sich über die Ab-

schaffung der Straßenausbaubeiträge freuen. In sehr vielen Orten ist genau das Ge-

genteil der Fall; denn wenn jetzt beispielsweise unter anderem wegen der Abschaf-

fung von "Strabs" in vielen Kommunen die Grundsteuer um 50 oder 60 % angehoben 

werden muss, dann macht das die Menschen vor Ort alles andere als glücklich, im Üb-

rigen auch nicht die Räte.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweitens. Ich habe nicht gesagt, dass die Übernachtungsteuer nicht Kern der Debatte 

ist; sondern Kern ist nicht, ob wir die gut oder schlecht finden. Ich sage es noch mal 

ganz klar: Keine Kommune ist gezwungen, eine solche Steuer einzuführen. Ich denke, 

die wenigsten werden das überhaupt in Betracht ziehen. Aber Sie schmälern durch Er-

weiterung des Verbotskatalogs das kommunale Selbstverwaltungsrecht. Sie versündi-

gen sich – ich drücke mich jetzt so drastisch aus – an der kommunalen Finanzhoheit, 

und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Frau Widmann, bitte.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Herr Dr. Runge, die Abschaffung der Straßenaus-

baubeiträge war sinnvoll. Straßenbau ist eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Wenn 

ich eine Ersterstellung einer neuen Straße mache, werden Gebühren erhoben; das ist 

gar kein Thema, das wird umgelegt. Aber ein zweites, drittes und viertes Mal für die 

gleiche Straße zu zahlen, das können Sie keinem Bürger im Freistaat Bayern vermit-

teln.

(Zuruf von den GRÜNEN: Doch! Man muss sich nur Mühe geben!)

– Also ich sehe das anders,

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

und der Zuspruch der Bevölkerung hat uns eindeutig Recht gegeben.

(Zuruf von der SPD: Weil sie vielleicht zahlen müssen!)

Herr Runge, ich weiß, dass Sie an manchen Stellen für die Gastronomie sind. Wir 

haben ja in vielen Podiumsdiskussionen schon oft über die Mehrwertsteuer von 7 % 

geredet. Dafür schätze ich Sie auch, und Sie haben auch mal explizit anders abge-
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stimmt als Ihre Fraktion. Hohen Respekt dafür von meiner Seite! Aber nichtsdestowe-

niger muss sich jeder Abgeordnete am Ende des Tages, heute, entscheiden: Stehe ich 

zur Gastronomie und Hotellerie in unseren mittelständischen Betrieben? – Ja oder 

nein? Eröffne ich den Kanon der Bagatellsteuern, um ihn zu erweitern? – Ja oder 

nein?

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Frau Widmann, Ihre Redezeit geht zu 

Ende.

Jutta Widmann (FREIE WÄHLER): Ich bedanke mich.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächster Redner ist der Abgeordnete Ri-

chard Graupner von der AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Richard Graupner (AfD): Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Wir haben – und das kann man ja auch mal betonen – seltene Einigkeit in der 

Beurteilung des Diskussionsgegenstandes, aber nur teilweise.

Die Einigkeit besteht nämlich hinsichtlich des ursprünglichen Gesetzesentwurfes zur 

Anpassung der bayerischen Regelung an das Bundesmeldegesetz; denn mit den der-

zeitigen öffentlichen Registern bei den Gemeinden kann eine automatisierte Abfrage 

von Lichtbildern nicht sichergestellt werden. Das Bild von den ratternden Faxgeräten 

hat ja fast jeder im Kopf. Das ist ein geradewegs vorsintflutliches Relikt, das aber tat-

sächlich noch zum Einsatz kommt, wenn es konkret um die Übermittlung von Passbil-

dern für die Beantragung eines Führerscheines geht. Das soll sich mit der Gesetzes-

vorlage nun ändern.

Der vorgeschlagene Weg, dabei über die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung 

zu gehen, erscheint durchaus sinnvoll. Die Kommunen sind mit ihren Kapazitäten in 
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Fragen der Digitalisierung jetzt schon an ihrem Limit. Müssten sie je eigene Abfrage-

systeme installieren, kämen weitere Arbeitsbelastungen und hohe Kosten auf sie zu, 

von der Implementierung bis hin zum Datenschutz ganz abgesehen.

Allein aus diesen Gründen ist es günstiger, eine zentrale Stelle die Abrufe machen zu 

lassen, selbst wenn diese kostenpflichtig sind.

(Beifall bei der AfD)

Private Anbieter von Lichtbildabfragen können auch sicherheitsrechtlich problematisch 

sein. Die AKDB ist hingegen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, und auch der 

Landesbeauftragte für Datenschutz befürwortet sicher diese Regelung.

Streitpunkt ist bei diesem Tagesordnungspunkt aber der Änderungsantrag zur Ab-

schaffung der Möglichkeit für die Kommunen, eine Übernachtungsteuer zu erheben. 

Die Kritik entzündet sich hier erstens am sogenannten Omnibus- bzw. Huckepack-Ver-

fahren. Von den Kritikern wird angeführt, dies käme einem Verstecken oder Verheimli-

chen nahe.

Man kann durchaus die Position vertreten, dass die Frage nach der Übernachtung-

steuer besser in einer eigenen Initiative abgehandelt würde. Tatsächlich wird mit dem 

Änderungsantrag eine völlig andere Rechtsmaterie aufgegriffen als beim eigentlich 

vorgängigen Gesetzentwurf. Aber zum einen kann jedermann die gestellten Ände-

rungsanträge einsehen. Sie wurden auch öffentlich diskutiert, und wir hatten im Innen-

ausschuss auch die Vertreter der kommunalen Verbände angehört. Von Verstecken 

kann insofern keine Rede sein. Zum anderen ist die Möglichkeit eines Omnibusverfah-

rens nun mal in der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag explizit so vorge-

sehen.

Die zweite Stoßrichtung der Kritiker zielt auf einen vermeintlichen Angriff auf die kom-

munale Selbstverwaltung. Das ist ein gewichtiger Vorwurf, den man nicht auf die leich-

te Schulter nehmen darf, der aber nicht durchgreift; denn es wurde ja auch schon an-
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gesprochen, dass wir als Parlamentarier die Belange aller Betroffenen im Auge zu 

behalten und gegeneinander abzuwägen haben. In unserem Falle sind das auch die 

Belange des Tourismus, der Hotellerie und der Gastronomie. Diese sind aber auch 

durch die aberwitzigen politischen Fehlentscheidungen, vom Corona-Regime bis hin 

zum Energiewende-Wahnsinn, bereits spürbar gebeutelt. Eine eigene Bettensteuer 

würde zu steigenden Übernachtungspreisen führen und somit vermutlich auch die In-

flation anheizen. Das wäre eine weitere unnötige Belastung von Gastronomie und Ho-

tellerie.

Zudem heißen Steuern ja Steuern, weil man mit ihnen finanzpolitisch steuern möchte. 

Was aber soll eine Übernachtungsteuer steuern? – Ich kann es Ihnen sagen: Sie soll 

nichts steuern – nichts außer zusätzliche Einnahmen in die Kassen ohnehin finanz-

kräftiger Kommunen wie München,

(Beifall bei der AfD)

die ansonsten für allen möglichen Unsinn Geld haben. Finanzschwache Gemeinden 

werden es sich dreimal überlegen, eine Übernachtungsteuer einzuführen und somit 

auch noch potenzielle Besucher zu vergraulen.

Nein, Bayern ist deutsches Tourismusland Nummer eins, und das soll es auch bleiben. 

Die AfD-Fraktion wird darum sowohl dem Gesetzentwurf als auch den Änderungsan-

trägen zustimmen.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächster Redner ist der Kollege Klaus 

Adelt von der SPD-Fraktion.

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Klaus, hau rein!)
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Klaus Adelt (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Änderung 

des Meldegesetzes ist für uns mit Einschränkungen unbedenklich, ebenso die Ände-

rung des Denkmalschutzgesetzes.

Sehr bedenklich ist natürlich der im Omnibusverfahren eingebrachte Änderungsantrag 

zum Verbot der Bettensteuer. Wir hatten das Omnibusverfahren vor vier Wochen 

schon einmal. Ich habe das in den letzten viereinhalb Jahren noch kein einziges Mal 

gehört. Aber jetzt ist es offensichtlich gang und gäbe.

Wir kritisieren, dass die Einbeziehung der Spitzenverbände, des Städte- und des Ge-

meindetags, unterblieben ist. Bis jetzt, auch nach unserer Anhörung oder nach dem 

Vortrag im KI, wurden die Spitzenverbände nicht gehört – null –, sondern man beharrt 

auf seiner festgesetzten Meinung und sagt: Wir entscheiden das.

Wo ist der Holger? – Er sitzt da hinten. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du als Ver-

treter der kommunalen Selbstverwaltung für die Kommunen sprichst. Aber offensicht-

lich gefällt es dir ganz gut, den Kommunen mal was zu verbieten. Das ist halt der Un-

terschied zwischen dem Bürgermeister und dem Abgeordneten in der 

Regierungsfraktion, dass man auch mal Nein sagen kann.

Warum das Plädoyer für die Bettensteuer? – Ganz einfach: Sie ist im kommunalen 

Steuerfindungsrecht zulässig. Das hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Aber 

eine Bettensteuer ist nicht verpflichtend. Jede Kommune entscheidet über die kommu-

nale Selbstverwaltung, ob sie sie einführen will oder nicht, ob sie damit die Kurtaxe er-

setzen will oder die Fremdenverkehrsabgabe. Es gibt keine Pflicht.

Zur Sorge, das zarte Pflänzchen des Tourismus werde dadurch geschädigt: Jede Ge-

meinde wird sich überlegen, was sie tut. Kein Gastronom wird die Übernachtungsteuer 

aus seiner eigenen Tasche bezahlen; denn in München und auch sonst wo weiß man, 

wie teuer die Übernachtungspreise sind. Außerdem muss die Übernachtungsteuer 

vom Innenministerium genehmigt werden und unterliegt somit einer zusätzlichen 

Hürde.
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Es ist aber ein weiterer Eingriff. Wir haben vorhin von den "Strabs" gesprochen, da 

wurden den Kommunen Einnahmemöglichkeiten genommen, die schlecht ausgegli-

chen worden sind. Ich erinnere daran, dass man gesagt hat: Nein, die Parkgebühren 

dürfen nicht erhöht werden. Das können wir den Kommunen nicht überlassen, die 

haben sonst zu viele Einnahmen. Es gibt immer mehr Eingriffe.

Vorhin ist hier der Satz gefallen, SPD, FDP und GRÜNE würden über die Bürger hin-

weg entscheiden, sie würden über die Bürger hinweggehen. Ihr aber geht über die 

Kommunen hinweg. Ihr sagt den Gemeinderäten klipp und klar: Ihr seid nicht fähig. 

Wir müssen euch sagen, was ihr dürft und was ihr nicht dürft.Das halte ich für absolut 

falsch.

(Beifall bei der SPD)

Wie geht es denn jetzt weiter? – Gestern stand schon in der Zeitung, dass die Stadt 

München eine Bettensteuer einführen will und heute in diesem Hohen Haus die Ableh-

nung erfolgen wird. Es wird eine Klage der Stadt München gegen diese Entscheidung 

geben. Die Stadt München wird darauf dringen, die Bettensteuer einführen zu dürfen. 

Wer wird schließlich entscheiden? – Nicht dieses Parlament. Wir sind nur noch Statis-

ten. Die Entscheidung wird einzig und allein das Gericht treffen. Dann haben wir diese 

ganze Diskussion für die Katz geführt; denn wir haben nichts mehr zu melden. Die 

Entscheidung treffen die Richter. Ich finde das schade; denn ich bin hier angetreten, 

um zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und zum Wohle der Kommunen zu ent-

scheiden. Das wird damit ausgehebelt. Schade, dass ihr das ablehnt. Unser Abstim-

mungsverhalten: Zum Meldegesetz werden wir uns enthalten, die Regelung zur Bet-

tensteuer lehnen wir ab, und der Regelung zum Denkmalschutz stimmen wir zu.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Kollege Adelt, wir haben noch zwei In-

terventionen. – Die erste kommt vom Herrn Abgeordneten Franz Bergmüller von der 

AfD-Fraktion.
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Franz Bergmüller (AfD): Sehr geehrter Herr Kollege Adelt, ich kenne Sie als Freund 

der Gastronomie, zumindest haben Sie das in einigen Diskussionen gesagt. Ihnen 

dürfte bekannt sein, welche gewaltigen Verluste die Hotellerie in München während 

der Corona-Zeit und durch das rückläufige Messe- und Tagungsgeschäft erleiden 

musste. Sie haben gesagt, die Bettensteuer würde von den Gästen bezahlt. Glauben 

Sie, dass die Hoteliers in der heutigen Situation und bei der großen Konkurrenz die 

Bettensteuer eins zu eins an die Gäste weitergeben können? Wir haben schließlich 

auch einen Stadt-Umland-Wettbewerb. Das hat übrigens auch die TIM kritisiert; das 

wurde vorher schon gesagt.

Meine zweite Frage: Wie halten Sie es mit § 21 der Abgabenordnung, wonach die 

Kommunen die Einnahmen aus der Bettensteuer nicht in die Tourismusförderung in-

vestieren müssen, sondern diese Einnahmen im allgemeinen Haushalt für alles Mögli-

che verwenden können?

Klaus Adelt (SPD): Die Stadt München wird diese Einnahmen sicherlich, wie bisher, 

in die Verbesserung des Angebots investieren. Die Stadt München wird die Bettenab-

gabe, sollte sie sie einführen, direkt einziehen. Die Umlandgemeinden sind dazu nicht 

verpflichtet. Wenn die Hoteliers in diesen Gemeinden clever sind, werden sie sagen: 

Bei uns sind die Übernachtungen um 5 % billiger als in München. – Lassen wir einmal 

Corona und andere Themen außer Acht: Ich möchte sehen, wie die Bettenpreise im 

September wegen des Oktoberfestes ansteigen werden. Da wird kein Gast aus Texas 

wegen dieser 5 % zu Hause bleiben. Er wird froh sein, dass er überhaupt ein Bett be-

kommt.

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Wir haben eine zweite Intervention von 

Herrn Kollegen Holger Dremel. Bitte, Herr Dremel.

Holger Dremel (CSU): Lieber Klaus Adelt, nachdem du mich direkt ansprichst, will ich 

natürlich antworten. Selbstverständlich bin ich kommunalfreundlich. Ich bin aber auch 

tourismus-, gastro- und hotelfreundlich. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspie-
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len. Ich glaube, dass wir hier in Bayern für Bayern die großen Linien ziehen müssen, 

ohne in die kommunale Selbstverwaltung einzuwirken. Diese muss weiterhin erhalten 

bleiben. Wer ist kommunalfreundlicher als wir in der Christlich-Sozialen Union?

(Staatsminister Hubert Aiwanger: Die FREIEN WÄHLER! – Beifall bei den FREI-

EN WÄHLERN – Heiterkeit)

– Selbstverständlich die FREIEN WÄHLER. – Der kommunale Finanzausgleich steigt 

ständig. Selbst du in Nordost-Oberfranken profitierst davon, dass wir für den ländli-

chen Raum etwas übrighaben. Der absolute Rekordwert liegt im Jahr 2023 über 

11 Milliarden Euro. Auch die Schlüsselzuweisungen und die freien Finanzspannen im 

kommunalen Finanzausgleich steigen immer mehr an. Schau dich einmal im ganzen 

Bundesgebiet um: Wer ist kommunalfreundlicher als Bayern?

(Beifall bei der CSU)

Klaus Adelt (SPD): Um nicht in einen Dialog zu verfallen: Es ist sehr gut, dass du 

immer wieder denselben Satzbaustein mit den Rekordeinnahmen bringst. Darum geht 

es aber nicht. Es geht darum, den Kommunen eine Möglichkeit zu eröffnen, durch die 

aber keine Verpflichtung entsteht. Immer nur auf München einzuhauen, bringt es auch 

nicht. Wir werden sicherlich nicht in Selbitz und auch nicht in Scheßlitz eine Betten-

steuer einführen. Darüber entscheidet aber der Gemeinderat und nicht der Bayerische 

Landtag! Zufrieden?

(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Nein!)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön, Herr Adelt. – Der nächste 

Redner ist Herr Kollege Alexander Muthmann von der FDP-Fraktion.

Alexander Muthmann (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte gar nichts zum Meldegesetz und zum Denkmalrecht sagen. Diese Punkte sind 

aus meiner Sicht zustimmungsfähig. Das Problem ist die Betten- oder Übernachtung-

steuer. Lieber Herr Kollege Dremel, das Steuerfindungsrecht ist ein wesentlicher Teil 
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der Entscheidungskompetenz der Kommunen. Es gehört damit zum Inbegriff der kom-

munalen Selbstverwaltung. Das dürfte nicht zu bestreiten sein. Die Verhinderung der 

Einführung dieser Übernachtungsteuer ist damit ein Eingriff in das Selbstverwaltungs-

recht der Kommunen. Auch das kann nicht bestritten werden. Das ist das Problem, 

über das wir uns unterhalten müssen.

Es gibt eine Pressemitteilung der CSU vom 9. Februar mit der Überschrift: "CSU-Frak-

tion setzt auf Eigenverantwortung der Kommunen". Die kennt der Kollege Dremel lei-

der nicht. Damals ging es um das Landesentwicklungsprogramm. Ich zitiere Frau Kol-

legin Kerstin Schreyer:

Wir vertrauen bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms be-

wusst auf die Kommunen. Ziel ist es, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaf-

fen – ohne die Kommunen zu bevormunden.

Wenn ich höre, was SPD und GRÜNE noch alles in das LEP schreiben wollen, 

zeigen sie damit klar, dass sie den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-

kern nicht vertrauen, sondern alles von oben herab, zentral regeln wollen.

Ei, siehe da. Diesen letzten Satz könnten wir auf unsere Diskussion anwenden und 

sagen: Wenn ich höre, was CSU und FREIE WÄHLER alles in das Kommunalabga-

bengesetz schreiben wollen, zeigen sie damit klar, dass sie den Kommunalpolitikerin-

nen und Kommunalpolitikern nicht vertrauen, sondern alles von oben herab, zentral 

regeln wollen. – Das wollen wir eben nicht!

(Beifall bei der FDP und den GRÜNEN)

Frau Kollegin Widmann, es geht eben nicht um die Frage "Hotellerie ja oder nein", 

sondern es geht lediglich darum, wer die Kompetenz hat, darüber zu entscheiden. Wir 

sind sehr zuversichtlich, dass die Kommunen die vielen Sorgen der Hotellerie und der 

Gastronomie kennen und richtig einzuschätzen wissen. Sie können beurteilen, ob eine 

Region eine zusätzliche Steuer verträgt. Gerade die FREIEN WÄHLER haben immer 
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zu Recht gesagt, dass die Bedingungen in den einzelnen Kommunen zu unterschied-

lich sind, als dass man alles zentral aus München regeln könnte. Deshalb sollten wir 

darüber weiterhin die Kommunen entscheiden lassen. Dort wird das verantwortungs-

voll gemacht. Ich habe nicht die Befürchtung, dass damit die Sorgen der Hotellerie 

nicht ausreichend gewürdigt oder berücksichtigt werden könnten.

Eines möchte ich ergänzen: Wir haben die Zweitwohnungssteuer und den Fremden-

verkehrsbeitrag, die in dieses Thema ein Stück weit hineinspielen. Sie sind sehr viel 

schwieriger zu handhaben und streitanfälliger als eine solche Übernachtungssteuer. 

Die Kommunen könnten sich entscheiden, ob sie das eine oder das andere einführen 

wollen. Wir wollen nicht alles staatlicherseits von oben herab verordnen. Die Entschei-

dung sollte weiterhin bei den Kommunen bleiben. Wir stimmen dem Meldegesetz und 

dem Denkmalrecht zu. An dieser Stelle lehnen wir jedoch ab.

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit.

Alexander Muthmann (FDP): Das ergibt in der Gesamtabstimmung eine Enthaltung.

(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Für die Staatsregierung hat jetzt Herr Wirt-

schaftsminister Hubert Aiwanger das Wort.

Staatsminister Hubert Aiwanger (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Präsidium! Eine sehr interessante De-

batte: Wie gehen wir mit unserem Tourismus in Bayern um? –Es ist schon unverständ-

lich, dass jetzt die Landeshauptstadt München um die Ecke kommt und eine zusätzli-

che Bettensteuer abkassieren will, die sowohl die Gastronomie als auch die Gäste 

treffen wird, und das nach zwei Jahren Corona, in denen wir unterschiedlichste Hilfs-

programme auf den Weg bringen mussten, um die Gastronomie vor dem Ruin zu ret-

ten, und in denen gerade auch in den Städten der Tourismus völlig weggebrochen ist. 
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Auf dem Land war es teilweise noch besser. Die Städte hat es am schlimmsten er-

wischt.

Sie wissen, dass die Finanzlage vieler Münchner Gastronomen nicht so ist, dass – von 

außen gesehen – alles Gold ist, was glänzt. Vielmehr haben diese mit immer mehr 

Kosten und immer mehr Standortnachteilen in einer auch teuren Stadt zu kämpfen. 

Das ist geradezu so, als wäre jemand überfahren worden und rappelte sich gerade auf 

dem Krankenbett hoch; dann kommen Sie schon wieder mit der Spritze und wollen 

ihm wieder einen halben Liter Blut entziehen, weil Sie sagen, er kann ja schon wieder.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Seien Sie doch froh, dass die Gastronomie in München jetzt wieder etwas runder läuft 

und nicht mehr so sehr auf staatliche Mittel angewiesen ist! Jawohl, wir stehen für 

starke Kommunen und für viel Entscheidungskompetenz, wenn denn die Kommunal-

politik vernünftig geführt ist. Aber es gibt in diesem Fall einfach die Situation, dass die 

Kommunalpolitik unvernünftig, wirtschaftsfeindlich und tourismusfeindlich ist. Deshalb 

müssen wir in diesem Fall die Münchener Gastronomie vor einer fehlgeleiteten rot-grü-

nen Stadtpolitik schützen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Deshalb gehen wir da auch rein. Sie sagen, das sei ja freiwillig. – Ja, in einigen Fällen 

vielleicht. Aber Sie wissen genau: Wenn es um Fälle der Stabilisierungshilfe geht, sind 

die Kommunen gezwungen, alle möglichen Einnahmen und alle Register zu ziehen. 

Dann ist vielleicht plötzlich auch eine oberfränkische Kommune dran. Wenn sie beim 

Innenminister, beim Finanzminister anklopft und sagt, dass sie gerne Stabihilfe hätte, 

dann wird man darüber schauen und sagen: Du bist eine Tourismusregion. Führe erst 

mal eine ordentliche Bettensteuer ein! Saniere dich selber, bevor du bei uns um die 

Ecke kommst!
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Dann würden wir eben gewissen Regionen schaden, und wir würden heute den Gast-

ronomen in München schaden, wenn wir das geschehen ließen; denn dann müsste 

der Münchener Hotelier mit dem Umlandhotelier in Wettbewerb treten, der draußen 

sein Zimmer billiger anbieten kann. Dann stehen diese Leute wieder bei uns auf der 

Matte und sagen: Wir brauchen Kredite, Bürgschaften usw., weil unser Hotel nicht so 

läuft, wie es laufen soll. – Aber Rot-Grün ist es egal, wenn der Wirt hinten runter-

rutscht. Aber uns ist es nicht egal.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Deshalb sehen wir uns in diesem Fall gezwungen, hier den Riegel vorzuschieben, 

bevor massive Unruhe in die kommunale Familie kommt. Es ist ein vergifteter Apfel zu 

sagen: Ihr dürft dann frei entscheiden, die Steuer einzuführen. – Auf den ersten Blick 

ja; aber ich habe das Beispiel mit den Stabi-Kommunen gebracht, und es gibt weitere 

Beispiele. Die Grundsteuer C kann man genauso diskutieren. Auch da hat es gehei-

ßen, die Kommunen dürften dann frei entscheiden, ob sie gewisse Grundstücke höher 

besteuern. – Per se schon. Aber dann haben wir Krieg in den Gemeinderäten. Soll 

das Dorf mehr an Grundsteuer C zahlen als die Stadt oder umgekehrt? Wird sie allge-

mein erhöht oder nicht?

Bei den Straßenausbaubeiträgen war es doch genauso. Zunächst einmal hieß es, das 

sei freiwillig. Aber bei Stabi-Fällen hat es dann geheißen: Bitte ziehe alle Register, 

kassiere deine Bürger maximal ab, bevor du beim Staat zum Betteln kommst! – Des-

halb müssen wir jetzt an dieser Stelle die Wirtschaft und die Bürger vor einer verfehl-

ten rot-grünen Kommunalpolitik in München schützen und sagen ganz klar Nein zu 

dieser Bettensteuer.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Minister, es gibt noch – sie sind recht-

zeitig eingegangen – drei Zwischenbemerkungen. Die erste ist von der Kollegin Su-

sanne Kurz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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Susanne Kurz (GRÜNE): Herr Staatsminister, ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt 

haben, dass Sie in Ihrem Ministerium auch für Kultur- und Kreativwirtschaft zuständig 

sind. Auch ihr wurde in der Pandemie einiges an Blut entzogen, wie Sie es formuliert 

haben, insbesondere mit dem bayerischen Sonderweg Ihrer Staatsregierung, bei dem 

die Gastronomie im Theater beispielsweise deutlich besser gestellt war als die Kultur- 

und Kreativwirtschaft eine Etage darüber.

Ich frage Sie, ob Sie wissen, dass der Tourismus nicht einfach so kommt, sondern 

dass er kommt, weil die Kommunen Kultur finanzieren, und zwar Kultur- und Kreativ-

wirtschaft, indem sowohl privatwirtschaftlich als auch aus der öffentlichen Hand etwas 

angeboten wird. Ich wollte Sie mal fragen, wie Sie denn die Auswirkungen einer sol-

chen Bettensteuer auf den Kultur- und Kreativsektor einschätzen würden.

Staatsminister Hubert Aiwanger (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): Ich 

schätze die Auswirkungen auf alle Fälle so ein, dass weniger Gäste nach München 

kommen würden, wenn Sie die Steuer einführen, und dass damit weniger Geld in 

München hängen bleibt und dass damit der, der nicht in München übernachtet, auch 

nicht in Ihr Theater gehen, sondern auf dem Land draußen im Wirtshaus Brotzeit ma-

chen wird.

Wir könnten auch sagen: Lasst die Münchener ins Messer laufen, dann ist auf dem 

Land mehr los! – Aber Sie schaden ja Ihrer Wirtschaft vor Ort inklusive der Kreativwirt-

schaft massiv, weil das Publikum dann fehlt. Aber Sie sagen: Wenn sich doch einer 

nach München verirren sollte, dann kassieren wir den so ab, dass es für alle reicht, 

wenn wir ihm die Taschen geleert haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Mir ist lieber, es kommen mehr Leute – dann bleibt auch bei der Kreativwirtschaft mehr 

hängen –, als wenn wir den Hoteliers das Geld abnehmen und die Kreativwirtschaft 

wegen des Kollateralschadens an der Stelle mitfüttern müssen.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön. – Die nächste Zwischenbe-

merkung kommt vom Kollegen Helmut Kaltenhauser von der FDP.

Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Herr Minister Aiwanger, Sie haben mich ein biss-

chen schockiert mit dem Satz: Wir sind ja für starke Kommunen, solange deren Ent-

scheidungen nur vernünftig sind.

Staatsminister Hubert Aiwanger (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): Ge-

nauso ist es.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Das ist interessant. Ich tue mich damit verfassungs-

rechtlich schon ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wo es hinterlegt ist, dass die Staatsre-

gierung die inhaltliche Aufsicht und der Oberregulierer der Kommunen wäre. Wo bitte 

finden Sie das in der Verfassung?

Staatsminister Hubert Aiwanger (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): Das 

ist das ganz normale Subsidiaritätsprinzip,

(Widerspruch bei den GRÜNEN, der SPD und der FDP)

dass die jeweils höhere politische Ebene darauf schaut, dass die Ebene darunter or-

dentlich arbeitet. Die arbeitet relativ frei. Aber wenn die höhere Ebene sieht, dass die 

Ebene darunter Unsinn macht, greift sie ein.

(Zuruf des Abgeordneten Matthias Fischbach (FDP))

In diesem Fall greifen wir ein. Mich wundert schon, dass die FDP jetzt auch den Krieg 

gegen die Wirte und die Hoteliers eröffnen will. Ihr habt ja genügend Speck auf den 

Rippen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Die nächste Zwischenbemerkung kommt 

vom Kollegen Klaus Adelt von der SPD-Fraktion.

Klaus Adelt (SPD): Herr Minister, ich habe nichts anderes als solche polemisierenden 

Äußerungen erwartet, dass all die, die für die Bettensteuer sind, gegen die Gastrono-

mie sind. Das ist falsch; es ist ganz einfach falsch.

(Zuruf des Staatsministers Hubert Aiwanger)

Die erste Frage geht in die Richtung der Stabilisierungshilfen. Wer entscheidet denn, 

welche Einnahmen zu erzielen sind und was man noch einziehen könnte? – Das ist 

niemand anderes als das Finanzministerium, das zum Beispiel Tourismusgemeinden 

verbietet, Zuschüsse an Wandervereine für die Ausschilderung von Wanderwegen zu 

geben. Da ist es das Gleiche. Wenn man sagt, wir zwingen euch nicht dazu, dann ist 

das so in Ordnung.

Die zweite Frage: Wie weit ist denn der Weg vom Finanzministerium zum Wirtschafts-

ministerium und umgekehrt? Kann man darüber nicht mal miteinander sprechen?

Staatsminister Hubert Aiwanger (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): Zu-

nächst einmal kenne ich keinen einzigen Wirt in Bayern, der für die Bettensteuer wäre. 

Zeigen Sie mir den! Mit dem trinke ich eine Mass Bier.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweitens entscheidet auch das Finanzministerium nicht völlig freihändig, wie hoch 

dann eine Bettensteuer sein müsste. Wenn eine Kommune beim Kollegen Füracker 

anklopft und sagt, dass sie eine Million Stabihilfe bräuchte, dann wird geschaut, wel-

che Einnahmemöglichkeiten die Kommune hat. Dann würde es heißen: München hat 

eine Bettensteuerhöhe x; du kannst dich nicht mit 5 Cent scheinbar herausmogeln. – 

Dann wird empfohlen, einen Sanierungsplan aufzustellen. Dann heißt es: Kommune, 

kassiere mal deine Hoteliers ordentlich ab, hol dir das Geld, und wenn du dann noch 
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eine Lücke hast, komm wieder! – So ist das Prozedere. Das entscheidet nicht ein Fi-

nanzminister völlig freihändig, sondern das ist am Ende auch rechtlich hinterlegt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke. – Das Wort hat nun der Staatsmi-

nister Joachim Herrmann für die Staatsregierung.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will auf die übrige Materie des Gesetzentwurfs, um 

den es hier geht, gar nicht näher eingehen, weil sich die Diskussion allein auf den 

nachgezogenen ergänzenden Antrag zur Bettensteuer bezieht.

Ich sage klar: Es ist die grundsätzliche Haltung dieser Staatsregierung, unnötige, zu-

sätzliche steuerliche Belastungen der Bürgerinnen und Bürger, wenn es irgendwie 

geht, zu vermeiden. Der Neueinführung von Steuern auf allen Ebenen stehen wir 

grundsätzlich skeptisch gegenüber. Ich will sie nicht rundweg für alle Fälle ausschlie-

ßen, aber grundsätzlich müssen wir in der jetzigen Zeit damit auf jeden Fall vorsichtig 

sein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf schon daran erinnern, dass wir in den letzten 

Wochen hier wiederholt darauf hingewiesen haben, dass wir aktuell noch die höchste 

Preissteigerungsrate seit Jahrzehnten in unserem Land haben. Wir haben die höchste 

Belastung. Wir reden davon, dass Menschen extrem darunter leiden und sich fragen, 

wie sie ihren Alltag noch finanzieren können. Es wird gerade vonseiten der SPD und 

der GRÜNEN in den letzten Monaten immer wieder über wachsende Armut und der-

gleichen geredet. Man muss sich doch fragen: Ist es in einer solchen Situation wirklich 

das richtige Signal, den ganz normalen Besucher, Touristen usw., mit einer zusätzli-

chen Steuer, einer zusätzlichen Abgabe, und entsprechenden Kostenerhöhungen zu 

belasten? Gibt es dafür ernsthaft einen Grund?

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Protokollauszug
137. Plenum, 02.03.2023 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 28

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000168.html


Wir respektieren selbstverständlich das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. 

Meine Position ist seit jeher: Wir brauchen starke Kommunen in unserem Land. Aber 

ich darf schon darauf hinweisen – – Lieber Herr Runge, Sie sprachen von "Parteipoli-

tik". Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, ich kann Ihnen aber nur sagen: Wir 

haben ein geltendes Kommunalabgabengesetz. Da ist es seit jeher ausdrücklich unter 

Genehmigungsvorbehalt gestellt, wenn eine Kommune sich in Bayern eine Steuer ein-

fallen lässt. Es gibt die Möglichkeit, aber es steht seit jeher im Kommunalabgabenge-

setz: Wenn eine Kommune erstmalig eine bisher nicht in Bayern erhobene kommunale 

Steuer einführen will, bedarf diese der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. Die 

Genehmigung der Rechtsaufsicht bedarf ihrerseits der Zustimmung des Innenministe-

riums. So steht es im geltenden Kommunalabgabengesetz. Die Genehmigung und Zu-

stimmung kann versagt werden, wenn die Satzung höherrangigem Recht widerspricht 

oder wenn die Steuer öffentliche Belange, insbesondere volkswirtschaftliche oder 

steuerliche Interessen des Staates beeinträchtigt. Das ist alles geltendes Recht seit 

Jahren – um nicht zu sagen seit Jahrzehnten.

(Jürgen Mistol (GRÜNE): Dann muss man ja gar nichts ändern!)

– Ich komme jetzt dazu.

Die Stadt München hat das ja schon einmal gemacht und eine solche Übernachtung-

steuer eingeführt. Dann haben wir seitens des Innenministeriums der Regierung von 

Oberbayern gesagt, dass sie diese nicht genehmigen soll. Entsprechend ist verfahren 

worden. Dann hat die Landeshauptstadt München verwaltungsrechtlich geklagt. Der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat im Jahr 2012 geurteilt, dass die Entscheidung 

der Regierung von Oberbayern rechtmäßig war und die Klage der Landeshauptstadt 

München abzuweisen ist. Das haben wir also vor zehn Jahren alles schon einmal 

durchgespielt.

Zwischenzeitlich gab es auch Klagen in anderen Bundesländern, und dann hat das 

Bundesverfassungsgericht – in anderen Bundesländern hatten, glaube ich, Hoteliers 
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mit der Begründung geklagt, die Steuer würde gegen ihren Betrieb verstoßen, es ging 

also weniger um das Kommunalrecht – entschieden, dass eine solche Übernachtung-

steuer, wie sie, glaube ich, in Hamburg oder sonst wo eingeführt worden sei, nicht ver-

fassungswidrig war. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dann im Einklang mit 

den in Bayern gültigen Gesetzen steht.

Jetzt hat die Landeshauptstadt München einfach beschlossen, sie nimmt einen neuen 

Anlauf. Letztendlich verfolgt sie die gleiche Zielsetzung; mit vielleicht einer etwas an-

deren Begründung kommt sie wieder mit dem gleichen Ansatz daher.

Wir sagen nach wie vor klipp und klar: Das verstößt aus unserer Sicht gegen die Inte-

ressen, die wir volkswirtschaftlich vertreten; denn der Freistaat Bayern hat damals, vor 

über zehn Jahren, es für absolut richtig gehalten, dass in der Wahlperiode des Bun-

destages von 2009 bis 2013 die Mehrwertsteuerbelastung für die Übernachtungsbe-

triebe reduziert worden ist und seitdem für Übernachtungen der ermäßigte Mehrwerts-

teuersatz von 7 % gilt.

Wer jetzt so eine Bettensteuer wieder einführt – das war 2012 das Argument und das 

ist heute immer noch so –, konterkariert zum Teil genau die damals ganz bewusst im 

Interesse des Tourismus in Deutschland gesetzte Entscheidung; die Vorteile, die Ent-

lastung, die die Betriebe durch den geringen Mehrwertsteuersatz haben, werden damit 

wieder konterkariert. Wir haben damals schon die Auffassung vertreten: Wenn der 

Bundesgesetzgeber entscheidet, die Steuerbelastung für die Übernachtungsbetriebe 

in ganz Deutschland zu senken, und eine Kommune auf die Idee kommt, gerade das 

Gegenteil zu machen und eine zusätzliche Belastung für die Unternehmer im Touris-

mus obendrauf zu setzen, dann ist das aus unserer Sicht mit den volkswirtschaftlichen 

Zielen, die wir jedenfalls in Bayern verfolgen, nicht zu vereinbaren. Das hat der Wirt-

schaftsminister gerade eben zutreffend gesagt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Damit von vornherein klar ist, dass es da nicht nur um eine Entscheidung der Regie-

rung von Oberbayern geht, sondern dass hier in der Tat die politische Mehrheit dieses 

Landtags dahintersteht, sind beide Regierungsfraktionen übereingekommen, das mit 

einer Ergänzung des Kommunalabgabengesetzes von vornherein gleich klarzustellen. 

Das ist nach wie vor auch richtig.

Ich habe das in meiner Jugend noch erlebt – dabei beziehe ich mich auf den Inhalt 

des Gesetzes –, dass man damals für jede Jugendparty in manchen Städten in Bay-

ern dem Rathaus eine Vergnügungssteuer zahlen musste. Damals gab es in einigen 

Kommunen eine Speiseeissteuer. Damals gab es spezielle Getränkesteuern in man-

chen Kommunen. Damals gab es in manchen Kommunen, in manchen Landkreisen, 

Jagdsteuern.

(Zuruf des Staatsministers Hubert Aiwanger – Heiterkeit bei den FREIEN WÄH-

LERN)

Das ist alles ein Jahr, nachdem Franz Josef Strauß Ministerpräsident geworden war, 

1979 im Gesetz verboten worden. Das ging damals ruckzuck mit den ganzen Bagatell-

steuern und den Sonderbelastungen und Bürokratie usw. Das hat er alles beiseite ge-

räumt. Es hat niemand ernsthaft behauptet, dass es den Kommunen in Bayern des-

halb schlechter geht. Wir haben den höchsten kommunalen Finanzausgleich, lieber 

Albert Füracker, aller Bundesländer. Kein Bundesland stattet seine Kommunen so 

stark aus wie der Freistaat Bayern. Darum geht es überhaupt nicht, meine Damen und 

Herren.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Bevor wir jetzt wieder in eine solche Steuerfindungseuphorie zurückfallen, die wir be-

wusst vor dreißig, vierzig oder fünfzig Jahren abgeschafft haben, setzen wir ein klares 

Zeichen und sagen: Ja, wir haben im Moment eine wirtschaftlich extrem schwierige 

Situation. Wir haben eine schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben eine 

schwierige Situation gerade in vielen gastronomischen Betrieben. Gerade in dieser 
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Situation halten wir es volkswirtschaftlich für falsch, zusätzliche Belastungen zu schaf-

fen. Es ist auch insgesamt nicht richtig, eine neue Steuerbürokratie in dieser Hinsicht 

einzuführen. Deshalb bitte ich Sie um die Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetz-

entwurf, damit wir hier von vornherein ein klares Zeichen auch für die gastronomi-

schen Betriebe in Bayern setzen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Minister, bitte bleiben Sie noch am 

Rednerpult. – Es gibt eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung vom Kollegen 

Dr. Martin Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Geschätzter Minister Herrmann, Ihre Ausführungen zum 

KAG waren nicht falsch. Sie haben aber nur das wiederholt, was ich auch schon aus-

geführt hatte.

(Zuruf von der CSU: Oh! – Alexander König (CSU): Das klingt nach Selbstüberhö-

hung!)

Im konkreten Fall kann die Regierung die Zustimmung zu der entsprechenden Rege-

lung untersagen. Aber im Vorgriff den Verbotskatalog im KAG zu erweitern, ist etwas 

ganz anderes.

Ich hatte mich aber in einem anderen Kontext gemeldet. Der Kollege Aiwanger ist jetzt 

zwar im Gespräch, aber wir haben von ihm eine Aiwanger-spezifische Definition des 

Subsidiaritätsprinzips gehört. Würden Sie ihm bitte einmal erklären, was das Subsidia-

ritätsprinzip eigentlich bedeutet? Würden Sie ihm auch erklären, dass es eine gesetz-

lich vorgeschriebene Rangfolge bei kommunaler Einnahmeerzielung gibt, nämlich 

spezielle Entgelte ganz vorne und Steuern als Allerletztes. Das hat er in seinem Rede-

beitrag auch durcheinandergebracht.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Kollege 

Runge, ich kann Ihnen versichern, dass ich mit dem Kollegen Aiwanger in einem stän-

digen, sehr konstruktiven und optimalen Kontakt stehe und wir uns auch über diese 

Fragen sicherlich in angemessener Weise austauschen werden.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der 

Drucksache 18/24627, die Änderungsanträge der CSU-Fraktion und der Fraktion 

FREIE WÄHLER auf den Drucksachen 18/25997 und 18/26382 und die Beschluss-

empfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Kommunale Fragen, In-

nere Sicherheit und Sport auf der Drucksache 18/26911. Der federführende Aus-

schuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat in seiner Erstberatung 

einstimmig Zustimmung zum Gesetzentwurf empfohlen. Der mitberatende Ausschuss 

für Staatshaushalt und Finanzfragen hat ebenfalls Zustimmung empfohlen mit der 

Maßgabe, dass mehrere Änderungen durchgeführt werden, insbesondere die Einfü-

gung eines neuen § 6 "Änderung des Kommunalabgabengesetzes". In seiner Zweitbe-

ratung hat der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 

und Sport unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses für Staats-

haushalt und Finanzfragen erneut Zustimmung zum Gesetzentwurf mit den entspre-

chenden Änderungen empfohlen. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, 

Recht, Parlamentsfragen und Integration hat der Beschlussempfehlung des federfüh-

renden Ausschusses in der Fassung seiner Zweitberatung zugestimmt mit der Maßga-

be, dass weitere Änderungen durchgeführt werden, insbesondere die Einfügung eines 

neuen § 7 "Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes". Ergänzend schlägt 

er vor, dass im neuen § 8 Absatz 1 als Datum des Inkrafttretens der "18. März 2023" 

und im neuen § 8 Absatz 2 als Datum des Außerkrafttretens der "17. März 2023" ein-

gefügt werden. Im Einzelnen verweise ich auf Drucksache 18/26911.
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Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der CSU, 

der AfD sowie die Abgeordneten Bayerbach (fraktionslos) und Plenk (fraktionslos). 

Danke schön. Gegenstimmen bitte anzeigen! – Das ist die Fraktion von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. – Jetzt kommen die Stimmenthaltungen, das war nicht ganz eindeutig. 

– Die SPD enthält sich, die FDP enthält sich und der Abgeordnete Busch (fraktionslos) 

enthält sich. Danke schön. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der 

soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben. – Das sind wiederum die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der 

CSU und der AfD, die Abgeordneten Bayerbach (fraktionslos) und Plenk (fraktionslos). 

Danke schön. Gegenstimmen bitte in der gleichen Weise anzeigen! – Das sind die Ab-

geordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Stimmenthaltung-

en ebenso anzeigen! – Das sind die SPD-Fraktion, der Abgeordnete Busch (fraktions-

los) und die FDP-Fraktion. Danke schön.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Baye-

rischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes und weiterer Rechtsvor-

schriften".

Mit der Annahme des Gesetzes in der soeben beschlossenen Fassung haben die Än-

derungsanträge auf den Drucksachen 18/25997 und 18/26382 ihre Erledigung gefun-

den. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel über Gastronomie gesprochen. Wir 

gehen jetzt in die Mittagspause und machen um 14:20 Uhr weiter. Ich danke Ihnen.

(Unterbrechung von 13:53 bis 14:21 Uhr)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Hohes Haus, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es ist 14:21 Uhr, und wir nehmen die Sitzung nach der Mittagspause wieder 

auf.
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